
Besteuerung von Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Kommunen und deren Unternehmen sehen sich zunehmend steuerlichen Risikofeldern gegenüber. Aufgrund der

zunehmenden Aktivitäten der Finanzbehörden mit Blick auf die für die Steuererhebung relevanten Tätigkeiten

der Kommunen und diesen nahekommenden Tätigkeiten, ist es für die öffentlichen Verwaltungen unumgänglich,

ein Verständnis der „kommunalen Besteuerungspraxis“ zu erlangen. Dies gilt nicht nur für die Umsatzsteuer,

sondern auch für die Ertragsteuern (insbesondere Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer). Wir klären in

dieser Veranstaltung, welche konkreten steuerlichen Anforderungen an das Vorliegen der BgA-Eigenschaft

gestellt werden und welche Sonderfälle auftauchen können. Dabei werden die häufig auftretenden Probleme bei

der Abgrenzung der verschiedenen steuerlichen Sphären einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und

die konkreten steuerlichen Folgen bei Betrieben gewerblicher Art detailliert erläutert.

Schwerpunkte

1. Stellung der BgA im Steuerrecht

2. Tatbestandsmerkmale/Voraussetzungen eines BgA

3. Prüfschema zum Vorliegen eines BgA

4. Anforderungen bei Vorliegen eines BgA: Erklärungspflichten, Fristen, Möglichkeiten

5. Klassische Fragen wie Abgrenzungen zu Vermögensverwaltung, Hoheitsbetrieb, Verpachtung, wirtschaftliche

Tätigkeit

6. Steuerbelastung im BgA

7. Ausschüttung aus dem BgA

8. Betriebsvermögen (Entnahme und Einlage von Vermögensgegenständen)

9. Verluste im BgA und Verlustverrechnungsmöglichkeiten

10. Steuerliches Einlagekonto und Kapitalerträge

Preis

185.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Karsten Marr

Karsten Marr (Dipl.-Finanzwirt (FH), Master of Public Administration, Certified Tax Compliance Officer),

Steuerberater in der Kanzlei Terpitz Bast Ronneberger WPG StBG mit Sitz in Leipzig

Seminarteilnehmende

Steueramt, Kämmerei, Rechnungsprüfung, Rechtsamt, Kommunalaufsichtsamt sowie interessierte

Gemeindevertreter und Stadtverordnete

Ort und Datum

Online

BITEG



26-11-2026 (09:00 - 15:00 Uhr)

BITEG


